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KINDERBETREUUNG:
DAS STEl ERAMT KNAUSERT

Ne«« Te.rAz»ze»f gNztdc/; G«N de;// K/z/reu wzzj z/er

zjh TroZzz/e/zz z.f/ 3Ve«e/"/z 3ez«/:)/e/z /// z/e/z /«Zzfe/z 2000/«Ar««
»i«N N/zeNer «z/er gar z« ei/ze/7/ »zzZio/zzz/e« Ho/f/zy gezeorz/e/z.

Mit einigen Vorbehalten haben die Zürcher Stimmbürgerinnen

und Stimmbürger vor einiger Zeit an der Urne dem neuen Steu-

ergesetz zugestimmt. Der Kantonsrat hatte eine geschlechtsneu-

trale Abfassung verlangt, der Autor fand dies unnötig. Wer

wollte indessen so kleinlich sein und deshalb das Kind mit dem

Bade ausschütten. Die gute Nachricht: Berufstätige Mütter kön-

nen ab 1. Januar 1999 jährlich 3000 Franken Kinderbetreuungs-

kosten als Berufsauslagen abziehen. Besser ein Tropfen auf den

heissen Stein als gar nichts, werden sich viele Frauen sagen.

Wer sich bewusst ist, was Kinderbetreuung tatsächlich kostet,

kann nur den Kopf schütteln. "Peanuts", kommentierte eine

Treuhänderin.

Aufgepasst: Für die Jahre 1997/98 gilt für Kinderbetreuung weiter-

hin die alte Regelung. Das Verwaltungsgericht am neuen Gesetz

entschied konservativ, Kinderbetreuungskosten seien "Lebenshai-

tungskosten" und nicht "Berufsauslagen". Vielleicht sähen die

Steuerbeamten die Frauen tatsächlich am liebsten zurück am

Herd. Wie zahlreiche Familien ohne den Verdienst der Mutter

finanziell über die Runden kommen sollen, erklären sie der

interessierten Oeffentlichkeit nicht.

Eine weitere Anomalie unseres Schweizer Steuergesetzes: Wer

eine Spettfrau beschäftigt, kann weder den regulär bezahlten

Lohn noch - im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland -

Sozialversicherungsbeiträge von der Steuer absetzen. Oder im

Klartext: Auf Löhnen, die für Familienarbeit ausgerichtet werden,

bezahlen wir doppelte AHV und doppelte Steuer. Die Folge:

Viele Spettfrauen arbeiten schwarz, da sich die Hausfrau sonst

keine Hilfe leisten könnte. Die Spettfrau andererseits erhält

weder AHV-Beiträge noch Unfallversicherung bezahlt.

17


	Kinderbetreuung : das Steueramt knausert

